
Ordnung

für die bürgerliche Gold - Silber - und Galanterie-
Arbeiter, in so weit dieselbe unter dem Gehorsam des

K. K. Haupt - Münj-Amteö stehen.

^

: Sollen alle Gold-und Silberarbeiter zufolge mehrerer , absonderlich
aber des unterm sz . Scptemb . 1743. emanirten Patents , sich über¬
haupt alles Abtreibens und Scheidens in ihren Privatwohnungen

« luk xoena coirülcstioniz des betreten werdenden Gold undSilbers,
und der zum Abtreiben und Scheiden gebrauchten Requisiten, noch frrnershin
zu enthalten haben , allcrmaßen solches demK . K . Dauvtmünzamte alleinVorbehal¬
ten ist und bleibt-

Zweytens : Solle kein bürgerlicher Gold-oder Silberarbeiter , Abschnitze
von Gold -oder Silbermünz , oder sonst etwas verdächtiges , vielweniger aber ge¬
schmolzenes Gold oder Silber , so nicht von einem Mitbruder geschmolzen und
mit dessen Namen gezeichnet ist , einkaufen , auch nichts verdächtiges.

' schmelzen,
noch gute und gangbare Geldsorten brechen , und in den Tiegel bringen , sondern
jedesmal dergleichen verdächtiges Gold oder Silber sammt dem Ueberbriugcr an-
halten , und in das K. K. Hauptmünzamt in Gesellschaft der jeweiligen Vorsteher
bey io. Dukaten Strafe ohne aller Derwcilung einliefcrn , damit selbes sodann
ohne Zeitverlust Hierwegen die Untersuchung vornehmen , auch allenfalls nach Ge¬
stalt der Sache , dem K - K- Stadt-und Landgericht das Weitere hievon eröfnen
könne.

Dritten« : Bleibt sammentliche» Gold-und Silberarbeitern , gleichwie
denselben schon öfters , absonderlich aber vermvg hauptmünzämtlichen Dekrets vom
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sz . April. 176Z . bedeutet worden, noch immer verbothen , von ihren Mmeistern
oder anderen Parthcyen , die angezogeneTeste cinzulvsen, zumalen cm jeder dersel¬
ben/ die von dem Abtreiben erhaltende Teste / sechsten i» das Hauptmünzamt zur
Zugutenbringung oder Vergütung einzuliefern gehalten ist-

Viertens : Soll zwar vermvg der unterm15 . Dccemb . 1766. herab¬
gelangten , und denselben bereits intimirten allerhöchsten Resolution, bey der
Gochgalanteriearbeit, durch Ausmessung des hiebey zu beobachten , habenden
Goldhalts eine Beschränkung nicht gemacht , sondern von Jedermann bey den nicht
punzirten derley Maaren , nach eigenem Befinden sich vorgesehen und für Schaden
gehütet werden : dargcgen aber sollen keine andere Galanteriegoldwaaren , als jene,
die Inhalt Eingangs besagten Patents , die statuirte-Goldpunzen mäßige Feine von
20 . Karat , jedoch mit einem Remedio von 2 . Gränen , mithin 19. Karat,
io. Gräne pr. Mark fein halten , und in der Schwere eines Dukatens z . fl.
za. kr. betragen , durch die hiezu eigens aufzustcllende Zeichcnmeister( welche daS
Goldarbeitermittel zu erwählen , - sofort m 6orxorszu vertreten hat ) mit dem
Punzen bezeichnet werden . Und da

Fünftens : Vermög oftgedachku -Pateuts äs ^ .mw. i^ ckzTckein anderes
alS iz und 15 . löthiges Silber verarbeitet , auch jedes mit-einem besonder«
Punzen gezeichnet werden soll ; als ist auch keine Silberarbeit , ohne daß solche
vorher mit dem behbrigcn Silber - und respective Probpunzen gezeichnet , und
hierdurch an der probmäßigen Feine legitimiret werde , unter der LonfiscationS
Strafe, auch nach öfterer Betretung und Beschaffenheit der Umstände , bey zu be¬
fahren habendem Verlust des Gewerbs feilzu haben gestattet , wessentwegen dann
von Seite des K . K. HauptmünzamtS diebetreffende Werkstätte , des Jahrs hin¬
durch , öfters werden visitiret werden , um das betretende unprobinäßige Silber
ohne aller Rücksicht confiscircn , und den Thäter zur gebührenden Strafe ziehen
zu können.

Sechstens : Haben in Folge schon bemeltcn Patents und zu Hindanhal-
tung aller Bevortheilungcn, die Gold-und Silberarbeiter bey schwerster Verant¬
wortung die Beschickung des Goldsund Silbers , aufkeine andere «iS nachfolgen¬
de Art vorzunehmen und zwar:



Das Silber lediglich mit rothem Kupfer , das Gold aber nur auf fünfer¬
lei» Art, nemlich und erstens mit purem Silber , zweytens mit puremKupfer,
Drittens zur Halbscheid mit Silber und zur Hälfte mit Kupfer , viertens
mit zwey Drittel Kupfer und einem Drittel Silber , Fünftens endlich jenes
Gold , so zur emaillitten Arbeit gehöret , mit zwey Drittel Silber , und ein
Drittel Kupfer zu legiren.

Siebentens: Soll jeder Gold und Silberarbeiter , der von ihm« verfer¬
tigten Waare , bevor er selbe zu dem Zeichenmeister zur Probier - und respective
Punzirung bringet , seinen Tauf und Zunamen mit dem Anfangsbuchstaben ein-
schlagen , damit man bey über kurz oder lang sich ergebenden Gebrechen erkennen mö¬
ge , von wem diese oder jene Arbeit verfertiget worden sey , und denselben oder
allenfalls auch dessen hinterlassene Erben zur Verantwortung und Bestrafung
ziehen könne , weffentwegcn sich dann auch keiner beygehcn lassen wird , auf die
Arbeit eines anderen Mitmcisters seinen Namen zu schlagen . Wie dann auch

Achtens: Hiemit auf das schärfeste verbothen wird , den sogenannte»
doppelten Namen , das ist , denselben auf zwey Orte zu schlagen , dieiveilen an-
durch , absonderlich wenn die Arbeit schon sehr abgenutzt ist , derLäufer in der
Meinung , dass selber cm -pcoozeleyen̂ sess, ganz lacht vervöttheilet werden
kann-

Neuntens : Solle sich kein Zeichenmeister unterstehen, den Gürtlern und
Lompositionsgalanteriearbeitern (welchen die Verarbeitung eines Gold oder
Silbers nicht gestattet ist ) noch weniger aber den Stöhrern und anderen unbefugte»
Leuten einiges Silbergeschmeid , als Knöpfe , oder wie dergleichen Arbeit genen-
nct werden mag , bey 20. Thaler StrafemitdemProbpunzen zu zeichnen : weffent-
wcgen - dann auch

Zehntens : Den jeweiligen Zeichenmeistern nachdrücklich eingebunden
wird, die sorgfältige Obsicht zutragen , ob nicht einMitgcnossener , eine von einem
Stöhrer oder anderen Unbefugten verfertigte Arbeit unter dem Vorwand , als
ob er diese selbst gemacht hätte , zum zeichnen bringe , wo , wenn Hierinnfalls
der mindeste Verdacht obwalten sollte , derley zum zeichnen verkommende Arbeit
alsogleich anzuhalten , und den Mittelsvorstehern zur weiteren Betracht -und
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Deurtheilung vorzuzcigen ist , auf daß die Uebertreter mit Domiffen und Genehm¬
haltung des K. K . Hauptmünzamts um so mehr zur verdiente» Strafe gezogen
werden können , als den fammentlichen dem Goldschmiedmittel einverleibtcn Rei¬
stern in dem vorhergehenden ersten Theil dieser Ordnung, Articulo n °>° ausdrück¬
lich verbothen ist , den Stöhrern einige Arbeit zu geben-

Eilftens : Soll kein Zeicheumeister bey widrigenfalls zu gewarten ha¬
bender schärfesten Bestrafung sich unterfangen , jenem Gold-oder Silberarbeiter
seine Waare zu zeichnen , deine von dem K . K . Hauptmünzamt der Punzen gesper-
ret worden : Wie dann auch

Zwölftens : Keiner der bürgerlichen Gold - und Silberarbeitern , einem
in diese Strafe verfallenen Mitmeister seinen Namen leihen , das ist , dessen
Arbeit zum zeichnen bringen darf, wessentwegen die Mittels Vorsteher ( denen
von dem Hauptmünzamt dergleichen Punzensperr zur weiteren Verfügung jeder¬
zeit bedeutet werden wird ) sothane Sperrs Veranlaßung nicht nur allein m m-
llrntl den Zeichcnmeistcrn zur Wissenschaft und Nachachtung , sondern auch nach-
gehends und zwar bey der ersten Zusammenkunft, dem ganzen Mittel kundma¬
chen , so nach aber öfters sowohl m dem. Gewölk des ui diese Strass verfallenen
Meisters Nachsehen , als bey den Zeichenmeistern diesfalls Nachfrag halten,
die Sperr aber keineswegs ohne ausdrücklicher Erlaubniß des K . K. Hauptmünz¬
amts öfnen lassen sollen.

Dreyzehntens : Und nachdem den bürgerlichen Schwerdfegcrn die
Seitengewchrgefäße von Silber zu verfertigen und feil zu haben gegen deine
zwar erlaubet ist , daß hiezu jedoch kein anderes , als i z . löthiges Probsilber
genommen , und das Gefäß mit einem eigenen Probpunzen gezeichnet werde;
als hat der alte Zeicheumeister derley zum zeichnen vorkommende Gefäße je¬
derzeit wohl durch die Nadel auf den Halt zu untersuchen , und selbe bey
richtig befundenem Feinhalt mit dem hiezu eigens alljährlich von dem Haupt¬
münzamt erhaltenden, von jenemder Silberarbeiter kenntbar unterschiedenenProb¬
punzen, gegen Entrichtung zwey Kreutzer Zeichnungsgebühr , für jedes Stück, ohne
Anstand zu zeichnen. Was nun aber
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Vierzehnten« : Die Punzirungstarüberhaupt anbclanget , welche ein
jeder Meister alsogleich zu entrichten hat ; so soll es hiemit folgendermaßen gehal¬
ten , auch künftighin ohne Vorwissen des K. K. Hauptmünzamts, weder eine Er¬
höhung noch Verminderung vorgenommcn werden , und zwar

^ Sind von allen Galanteriegoldwaaren , so4 . Dukaten und dar¬
unter am Gewicht haben , g. kr. , von jenen aber , die über 4. Dukaten wägen,
12, kr. für das Stück,

R . Von allen Silberwaaren , so in das Grosse , oder in das Gewicht
laufen, pr. Mark r . kr. , von Kleinigkeiten , und nicht über i . Mark betragenden
Stücken aber für jedes Stück ein halber Kreutzer zu bezahlen ; welche eingehende
Taren den Zeichcnmeistern für ihre Mühe und Zeitversämnniß ftrners beyge-
laffen werden . Sofern aber

Fünfzehnten« : Ein Gold - oder Silberarbeiter ein , die gesetzmäßige
Probe nicht haltendes Gold oder Silber verarbeitet , und der Zeichenmeister selbes
aus Ucbersehen oder aus Mangel genügsamer Erfahrenheit mit dem Probpunzen
gezeichnet hätte ; so muß in jenem Fall , wann über kurz oder lang ein derley un-
Probinäßiges Gold oder Silber zum Vorschein käme , der betreffende Zeichen-
Meister aber , ncbfi-dE-S»»«kmklstk >.' ftso dir ß- Arbulv - rsenigeOschon ge¬
storben, und an den hinterlassenen Erben kein Regreß zu hoffen wäre , das
ganze , Mittel dafür in Lolläumhaften , und auf Verlangen des Eigen-
thümcrs , den Betrag des manglcndcn probmäßigen Halts gut machen.

Sechszehntens : Und wenn ein Meister eine Arbeit von Gold oder
Silber zum zeichnen brachte , die dem Zeichenmeistcr nach vorgcnommener Unter¬
suchung nicht probmäßig zu seyn scheinete, der Stückmeistcr jedoch behaupten woll¬
te , daß dieses Silber die Probe halte ; so solle der Zeichenmeistcr sothancn Vor¬
fall alsogleich dem Hauptmünzamt zur Deci'sion anzeigen, bis wohin dem Stück¬
meister das streitige Stück nicht gezeichnet werden darf.

Siebenzehntens : Soll sich kein Gold -oder Silberarbeiter beygehen
lassen , Mit Messing oder Missen» Kupfer zu legiren , noch derley Metalle zur ge
goffenen Arbeit zu gebrauchen , vielweniger aus solchen , oder dergleichen vcrbo-
thenea Materien und falschen Silber ein Gesäß zu machen , das ist , an einem
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Stück die Verzierung / Füße/Handhaben, und Laubwerk von einemmind er-
haltigen Silber auszuarbeiten , ingleichen auch kein Kupfer , Messing , Eisen,
oder sonstiges Metall , wie selbes immer Namen haben mag , zu vergolden , cS
sey dann ein solches Zeichen auf der Arbeit wohl ausnehmlich zu ersehen , daß
jcderman sicher , und leicht erkennen könne , was eigentlich für ein Metall unter
dem Gold verdecket liege , und solle der Uebertreter dieses Punkts aus der Bru¬
derschaft gestoßen werden , und sodann von hoher Behörde die weitere Bestrafung
zu erwarten haben. Weiters aber , und

Achtzehnten« : Kann von dem Gvld - und Silberarbeitermittel , die alle
zwey Jahre an dem heiligen drey Königtag gewdhnlichermaffen zu beschehende
Wahl des alt und jungen Vorstehers , dann des alt - und jungen Schatzmeisters
(von welchen letzteren der erstere zugleich den Goldpunzen zu besorgen hat ;) wie
auch des alt - und jungen Zeichenmeisters , wovon dem einen der fünfzehn löthige
und Schwerdfeger - dem zweyten aber der dreyzehnldthige Probpunzen anvertrauek
ist , nicht vorgenommen werden , ohne daß der Münzmcister , und in dessen Ab¬
wesenheit , oder anderen Verhinderungsfällen der Münzwardein sothaner Wahl
beywohne , und selbe bestättige , gleichwie dann , wenn ein oder anderesInäiv !-
äuum zu dieser oder jener kuaÄion gewählct, und vorgcschlagcnwürde , wel¬
ches der anwesende K . K. Haupcniunzämts- ^ vceöcumle au» erheblichen Ursachen
für unfähig erkcnnete , in diesem Fall ein anderes Subjectum gewählet , und be¬
nennet werden wüste- Sonach und

Neunzehnten«: Sollen die, mit erstgedachtenFunctionenbegleitete Mei¬
ster, an einem denselben bestimmt werdenden Tage, in dem K. K- Hauptmünzamt samt
den in letzt vorgegangenem Jahre gemacht wordenen neuen Meistern erscheinen , die
Zeichcnmeisterstatt der zurück zustellenden und zu kassirendcn alten, oder vorjährigen
Punzen, daselbstaus den Händen des Münzmeister« oder Wardeins die neue empfan¬
gen , anbey auch die Vorsteher und Zeichenmeisterdem. Hauptmünzamt die Beo¬
bachtung der allerhöchsten sie betreffenden Gesetze sowohl, als der in gegenwärtiger
Ordnung enthaltenen Punkten, und ihnen von Zeit zu Zeit zukommenden Haupt-
münzämtlichen Verordnungenanzelobea , sofort sammentliche neuerwählte laäivi-
äur nebst den jungen Meistern ihre Namen und Function , wie es bisher gewöhn¬
lich war , in ein hiezu eigenes gehalten werdendes , der gegenwärtigen Ordnung
anhangendes Buch eigenhändig eintragen , und selben ihrr Petschafte beydruckcn.
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«»
Elnundzwanzlgstens : Das von einem derley GeselleN-verfertiatePkMuck m Gegenwart eines Hauptmünzamts - Oberbeamten vorgezeW werden

^ d7
'
^ 7

"" ^ ^ stück kunstmäßig ausgearbetttt befundenwird , das Hauptmunzamt hieruber abermalen ein, ausser der Stempelgebühr , un¬
entgeltliches

^
teli-rumausfertigen , der Meisterrechtswerberaber sich M solchemkglüm- ren und um d.e endliche Bewilligung des Meisterrcchts , bcy ostgedachterK . K . N. O . Regierung blttlich anlangen könne . Wenn nun

, . «>
Zwepundzwanzigstens: Die diesfällige Bewilligung erfolget , unddie Vorsteher solches dem HauptmünzamtS - Oberbeamten gebührend -ngezcigethaben , so kann der betreffende Meisterrcchtswerber pr-elLeis pr-ettaaäis , undn-chdeme Mr vorher d-mMünzmeister oder Wardein , nach vonWort zuWortvoMWen ArtiM^ u^ mvMvbm^ ZMM^ TbasHl .ptmümamtm Kraft des Patents vom z . Febr. 1748 als seine erste Instanz , Rcspectu der,n dieser Ordnung enthaltenen Gesetze erkemle, abgeleget hat, aufgenommen , undmcorpomet werden . Dahingegen sollen

" "

Dr -yundzwanzWms .. Die Mittels - Borsteher, wann ein MeillerMit Tod abgehet , solches alsogleich dem Hauptmünzamt anzeigen , damit RespectnLeS Punzens , im Fall eine Wittwe hi,. terlaffcn würde , welche die Profeßion
fortzutreiben willens , oder vermögend wäre , das nöthige sogleich vera lasset
widrigenfalls aber der Punzen gesperret werden könne. Schrn es «b °r

^

Vierundzwanzigstena: Zwischen den Mittelsgenossenen selbsten , oder
Mischen den Meistern und Gesellen in Fällen , welche di- gegenwärtig vorge-
schrikbene Artikeln betreffen, , zu Streitigkeiten käme , und solche von demMittel ,n Gegenwart des commlLrii nach dieserVorschriftund mit beydersei-tlgerZufriedenheit nicht bcygeleget werden könnte ; so solle der beschwert zu ftynL s



dermeinendeTheil sich ebenfalls andas K . K. Hauxtmünzamt , alsdieihme
diesfalls Vorgesetzte erste Instanz verwenden , von dessen Spruch sodann die Ent¬

scheidung der Streitigkeit abhangen wird . Sollte sich jedoch

Fünflmdzwanzigstens : Wider besseres V-rmuthcn , ein Gold - oder
Silberarbeiter gegen das A . K- Hauptmünzamt respektlos , undungehorsam

'
bezeigen , odersonst wider diese Ordnung handlen , vielleicht auch die Erlegung
der ihme Mh Mach seines Verbrechens andictirten Geldstrafe verweigern ; gegen
diesen wird alsogleich mit der Strafe der Punzensperre auf eine willkührliche
und nach Gestalt des Vergehens billig ansmeffende Zeit verfahren werden , zuma¬
len überhaupt , mithin auch in allen jenen Fällen , wo es die Notwendigkeit er¬
heischet , von oftbesagtem K . K . Hauptmünzamt allein , die Sperre des Punzens
veranlasset , und wiederum aufgehoben werden kann : gleichwie man aber schlüß-
lich , und

Sechsundzwanzigstens : Nicht alles vvrzusehen vermag , was dieser
Ordnung annvch cinzuschalten nbthig , und nützlich wäre ; als wird das gestimmte
Gold -Silber-mid Galanteciearbeitermtttel hicmit ernstgemessenst angewiesen , daß
selbes sammentliche von dem K- K . Hauptmünzamt, gemäß ihrer Activität , ihme
nach der Hand noch zu komme » mögende

^
Verordnungen , cs mögen solche gleich

unter den vorstehenden Artikeln begriffen seyn oder nicht , ungesäumt , und auf
das genaueste in Erfüllung zu bringen schuldig und gehalten seyn solle.

Zu dessen Bekräftigung haben wir gegenwärtige Ordnung ausfertigen,
und mit unserem und gemeiner Stadt Wien größcrn Siegel bezeichnen lassen.
Geschehen Wien den 27 . des Weinmvnats 1773.

, W I E R,
gedruckt bey Johann Thomas Edlen v. Trattnern,

kaiserl . königl. Hosbuchdruckern und Buchhändlern.
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